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mit den Mitgliedsgemeinden Crostwitz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Räckelwitz, Ralbitz-Rosenthal
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt Stefan Anders, Sitz: Poststraße 8, 01920 Panschwitz-Kuckau,
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Die nächste Sprechstunde
des Bürgerpolizisten Herrn Kober wird am Dienstag, dem 
23.04.2024 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr durchgeführt 
(Verbandsgebäude, Zimmer 117).

Kein Kinderreisepass ab Januar 2024
Eltern, die mit ihren Kindern ins Ausland reisen, benötigen für 
diese einen Ausweis bzw. Reisepass. Dies ließ sich bislang ver-
gleichsweise schnell mit dem Kinderreisepass (für Kinder unter 
zwölf Jahren) bewerkstelligen. Ab Januar 2024 ist wegen einer 
Gesetzesänderung keine Ausstellung von Kinderreisepässen 
mehr möglich.
Sowohl Personalausweise als auch Reisepässe werden nicht vor 
Ort, sondern von der Bundesdruckerei hergestellt. Die Bearbei-
tungsdauer beträgt zwischen zwei und sechs Wochen. Eltern 
werden daher gebeten, die Reisedokumente ihrer Kinder recht-
zeitig vor Reiseantritt auf Gültigkeit zu überprüfen und bei Bedarf 
frühzeitig Termine im Einwohnermeldeamt zu vereinbaren.

Hexenbrennen
Gegenüber diesem abfallrechtlich begründeten Verbrennungs-
verbot wird bei Feuern, die im Zusammenhang mit der Pflege von 
Brauchtum oder Tradition in unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang zum konkreten Ereignistag abgebrannt werden, grundsätz-
lich davon ausgegangen, dass sie nicht zum Zweck der Verbren-
nung von Abfällen erfolgen, wenn dabei verwendete Brennstoffe 
bewusst oder speziell für das Ereignis hergestellt werden. Bei-
spielsweise dadurch, dass naturbelassenes Holz oder holziger 
Baumschnitt von künstlichen Anhaftungen befreit und für eine 
raucharme Verbrennung getrocknet werden.
Jedoch stellt unter Aspekten der Ordnung und öffentlichen Si-
cherheit auch das Abbrennen von Brauchtums- und Traditions-
feuern eine abstrakte Gefahr dar. Diese sind nach § 13 der Po-
lizeiverordnung des Verwaltungsverbandes „Am Klosterwasser“ 
genehmigungspflichtig. Anträge zur Erteilung einer Erlaubnis 
zum Abbrennen eines Traditionsfeuers sind unter www.am-klos-
terwasser.de/aemter-und-leistungen/ordnungsamt.html abruf-
bar.

Crostwitz/ChrÓsćicy

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Crostwitz
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Marko Klimann, Telefon 035796 96210, Fax 035796 96671

Öffentliche Bekanntmachungen zu den  
Kommunalwahlen am 09.06.2024
In der Zeit vom 26.04.2024 bis zum 07.05.2024 erfolgt an allen 
Informationstafeln die öffentliche Bekanntmachung der vom 
Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahlen. Nähere Informationen finden Sie in der ge-
nannten amtlichen Bekanntmachung.
 Stefan Anders 
 Verbandsvorsitzender

Für das Hexenfeuer in der Gemeinde Crostwitz
kann an den dafür bekannten Plätzen ab Freitag, dem 26.04.2024 
Reißig geordnet aufgeschichtet werden. Die Veranstaltungsorte 
der Hexenfeuer sind rechtzeitig durch den Grundstückseigentü-
mer/Veranstalter beim Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“ 
anzuzeigen.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Informationen zum 
„Hexenfeuer – Chodojtypalenje“ unter dem Verwaltungsverband 
„Am Klosterwasser“.
 Marko Klimann 
 Bürgermeister

Nebelschütz/NjebjelČicy

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Nebelschütz
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister André Bulang, Telefon 03578 301006, Fax 03578 302491

Öffentliche Bekanntmachungen zu den  
Kommunalwahlen am 09.06.2024
In der Zeit vom 26.04.2024 bis zum 07.05.2024 erfolgt an allen 
Informationstafeln die öffentliche Bekanntmachung der vom 
Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahlen. Nähere Informationen finden Sie in der ge-
nannten amtlichen Bekanntmachung.
 Stefan Anders
  Verbandsvorsitzender

Beschlüsse des Gemeinderates Nebelschütz
In der Beratung des Gemeinderates Nebelschütz am 11.04.2024 
wurden folgende Beschlüsse gefasst
Beschluss 13-04/2024
Beschluss zur Aufhebung eines Mietvertrages
Beschluss 14-04/2024
Beschluss zur Straßenschlussvermessung zum Kaufvertrag Ur-
kundenrolle 1777/1998 zum Flurstück 31 der Gemarkung Nebel-
schütz
Beschluss 15-04/2024
Beschluss zum Rad- und Wanderwegekonzept der Oberlausitzer 
Heide- und Teichlandschaft 2024
Beschluss 16-04/2024
Antrag auf Stellungnahme zum Umbau eines ehemaligen Stall-
gebäudes zur Garage auf dem Flurstück 46 der Gemarkung Ne-
belschütz
Beschluss 17-04/2024 – ablehnende Beschlussfassung
Antrag auf Stellungnahme zum Vorbescheid zur Errichtung eines 
Wohnhauses auf dem Flurstück 140 der Gemarkung Wendisch-
baselitz
Beschluss 18-04/2024
Antrag auf Stellungnahme zum Neubau einer Stahlhalle für die 
Erweiterung der Produktionsflächen auf den Flurstücken 438/2, 
438/3 der Gemarkung Wendischbaselitz
Beschluss 19-04/2024
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen im Wert unter 1.000,00 €

In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut 
kann während der Dienststunden des Büros der Gemeinde ein-
gesehen werden.
 André Bulang 
  Bürgermeister

Panschwitz-Kuckau/ 
PanČicy-Kukow

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Panschwitz-Kuckau
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Markus Kreuz, Telefon 035796 94175, Fax 035796 94174

Öffentliche Bekanntmachungen zu den  
Kommunalwahlen am 09.06.2024
In der Zeit vom 26.04.2024 bis zum 07.05.2024 erfolgt an allen 
Informationstafeln die öffentliche Bekanntmachung der vom 
Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahlen. Nähere Informationen finden Sie in der ge-
nannten amtlichen Bekanntmachung.
 Stefan Anders 
 Verbandsvorsitzender

Für das Hexenfeuer in der Gemeinde  
Panschwitz-Kuckau
kann an den ortsüblichen Plätzen ab Samstag, dem 27.04.2024 
Reißig geordnet aufgeschichtet werden. Die Veranstaltungsorte 
der Hexenfeuer sind spätestens bis zum 24.04.2024 durch den 
Grundstückseigentümer/Veranstalter beim Verwaltungsverband 
„Am Klosterwasser“ anzuzeigen.
Am Hexenbrennplatz in Panschwitz-Kuckau in der Smoła erfolgt 
die Annahme von Reißig am Samstag, dem 27.04.2024 in der Zeit 
von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr „St. 
Marienstern“.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Informationen zum 
„Hexenfeuer“ auf der Internetseite des Verwaltungsverbandes 
„Am Klosterwasser“.
 Markus Kreuz 
  Bürgermeister

Räckelwitz/Worklecy

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Räckelwitz
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Clemens Poldrack,
Telefon 035796 96342, Fax 035796 889706

Öffentliche Bekanntmachungen zu den  
Kommunalwahlen am 09.06.2024
In der Zeit vom 26.04.2024 bis zum 07.05.2024 erfolgt an allen 
Informationstafeln die öffentliche Bekanntmachung der vom 
Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahlen. Nähere Informationen finden Sie in der ge-
nannten amtlichen Bekanntmachung.
 Stefan Anders 
 Verbandsvorsitzender

Hexenfeuer 2024
In den Orten Räckelwitz, Schmeckwitz, Neudörfel und Höflein 
findet das Hexenfeuer an den bekannten Plätzen wie 2023 statt.
Naturbelassene Materialien können ab Montag, dem 22.04.2024 
ordnungsgemäß angeliefert bzw. aufgeschichtet werden.
Weitere Hinweise zum Hexenfeuer entnehmen Sie bitte den Infor-
mationen des Verwaltungsverbandes “Am Klosterwasser”.
 Clemens Poldrack 
 Bürgermeister
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